
ders seit den achtziger Jahren zu beobachten
den erheblichen Ausbaus der informellen wie 
auch der formellen ambulanten Sanktionen in 
der Jugendgerichtsbarkeit der BRD ist die abso
lute Zahl der zu Freiheitsentzug verurteilten Ju
gendlichen und Heranwachsenden nicht etwa 
zurückgegangen, sondern deutlich gestiegen, 
wobei vor allem die längerfristigen Jugendstra
fen drastisch Zunahmen.152

Aufmerksam gemacht wird zudem auf feh
lende Rechtsgarantien für die von Diversions
maßnahmen Betroffenen und auf zum Teil 
„extrem große Unterschiede regionaler Art, die 
insbesondere in der Anklage- und Verurtei
lungswahrscheinlichkeit, in der Wahrschein
lichkeit, formell statt informell, stationär statt 
ambulant sanktioniert zu werden, sowie in der 
Anordnung der Untersuchungshaft“ bestehen, 
sowie auf den Umstand, daß durch „Verfahrens
einstellung ... vor allem die ganz erheblichen re
gionalen Unterschiede in der Kriminalitätsbela
stung nivelliert und damit die Jugendkriminali
tät ,entdramatisiert‘“ wird. Hierdurch kommt es 
zu dem Paradoxon, daß „einzelne Bundeslän
der, wie z. B. Bremen, Hamburg und Schleswig- 
Holstein, mit den höchsten Kriminalitätsbela
stungszahlen ...zu jenen mit den niedrigsten 
Verurteilungsziffern“ 153 gehören. Die tatsächli
che Rolle, die die immer zahlreicher werdenden 
Diversionsprojekte auch in der BRD spielen, 
bringt ein Sozialwissenschaftler plastisch zum 
Ausdruck, wenn er schreibt: „Eine Erweiterung 
des Rechtsfolgenangebots erweitert den Ein
gang des Trichters zum Sanktionsbereich, auf 
dem ein Überangebot an Fällen für das Strafju
stizsystem lastet. In diesem Bild wird die Ge
fahr des Fall-Nachrutschens von einer ganz un
erwünschten Seite deutlich: nicht die schwer
wiegenden Sanktionen sinken im Kegel ab und 
werden durch mildere Maßnahmen ersetzt, son
dern die bisher aus Überlastungsgründen sche
matisch, per folgenloser Einstellung abgewiese
nen Fälle geraten zusätzlich in den Sanktions
trichter hinein.“ 154 Vom gleichen Autor wird 
zudem die Vermutung geäußert, die ein anderes 
Wissenschaftlerkollektiv mit seinen Untersu
chungsergebnissen als nur allzu berechtigt 
nachwies 155, nämlich, daß die als weniger stig
matisierend empfundenen Diversionsprojekte 
den sozial integrierten Probranden zugute kom
men, bei welchen schädliche Sanktionsfolgen 
vermieden werden sollen, wohingegen freiheits
entziehende Strafen für die Jugendlichen ver
bleiben, bei denen Vorverurteilung oder auch

widrige Lebensumstände bereits schädliche Fol
gen in der Persönlichkeit hinterlassen haben.

Eine Reihe der neuen Konzepte mit ihren 
Verheißungen geben sich liberal und human. 
Ihnen liegen jedoch recht zwiespältige Ur
sachen und Intentionen zugrunde. Gewiß wäre 
es falsch, generell gegen die Reduzierung der 
Freiheitsstrafe in der Ausbeutergesellschaft von 
heute im Unterschied zu früheren Jahren zu po
lemisieren, zumal die sogenannte Knastrealität 
in unerträglichem Widerspruch zum Reformvo
kabular steht 156 und auch die Schwierigkeiten 
bei der Wiedereingliederung von Haftentlasse
nen in das Arbeitsleben noch niemals so groß 
waren wie in der andauernden Krisensitua
tion.157 Unverantwortlicher wäre es jedoch, 
wollte man diesen Trend undifferenziert als so
zialen Fortschritt bewerten, denn eine der ekla
tantesten Ungerechtigkeiten imperialistischer 
Strafpraxis besteht in der BRD eben darin, daß 
in der Regel der Ausspruch der härtesten Straf
art, der Freiheitsstrafe, einerseits gerade jenen 
Verbrechern erspart bleibt, die die gefährlichste 
Kriminalität verüben (vgl. 1.2.5.2. und
1.2.5.З.1.), und andererseits vornehmlich die so-
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